
Reglement 

     

       Für das 

 

         Winterschiessen 

 

Waldenburg     Schützengesellschaft 

 

Liedertswil     Schützengesellschaft 

 

Niederdorf- 

Lampenberg                 Schützenverein 

 

Oberdorf      Freischützen 

 

Langenbruck     Schützengesellschaft 

 

Hölstein      Schützengesellschaft 



 

Reglement für das Winterschiessen 

Im Jahre 1961 beschlossen die Sektionen: 

- Waldenburg Schützengesellschaft 

- Liedertswil Schützengesellschaft 

- Waldenburg Militärschützen 

- Niederdorf             Schützenverein 

- Hölstein  Schützengesellschaft 

- Oberdorf              Freischützen 

Gemeinsam ein Winterschiessen durchzuführen und erstellen ein entsprechendes Reglement. 

Dieses Reglement wird mit nachstehendem Wortlaut wie folgt neu verfasst. 

Im Jahr 2007 traten die Militärschützen Waldenburg aus. 

Ab 2018 werden die folgenden Sektionen teilnehmen 

- Waldenburg   Schützengesellschaft 

- Liedertswil   Schützengesellschaft 

- Niederdorf-Lampenberg  Schützenverein            (Fusion 2017) 

- Oberdorf     Freischützen 

- Langenbruck   Schützengesellschaft  (2010) 

- Hölstein    Schützengesellschaft  (neu 2018) 

Art.1  Turnus 

Das Schiessen findet alljährlich auf einem Stand einer beteiligten Sektion statt. 

Ausnahme Feldstand Liedertswil 

Der Turnus erfolgt in der Reihenfolge obenstehender Sektionsauflistung 

Ausnahme Schützengesellschaft Liedertswil 

Als Datum gilt in der Regel der erste Samstag im Februar 

Abweichungen von dieser Regel bedürfen der Zustimmung der Sektionspräsidenten 

Art.2 
 

Organisation 

Die Sektion des jeweiligen Schiessortes ist für die Organisation und die Durchführung des Schiessanlasses 

verantwortlich. Sie ist unter anderem besorgt für Standblätter und Munition, sowie für das Inserat in der 

Oberbaselbieter Zeitung. 

 

Art.3  Startgeld 

Zur Deckung der Kosten (Standblätter, Munition, Inserat, usw.) erhebt die durchführende Sektion ein Startgeld. 

Dieses beträgt z. Z. FR. 12 .—und ist nach Bedarf der Teuerung anzupassen. 

  



Art.4  Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind alle Schützen, die Mitglied einer beteiligten Sektion sind. Jungschützen, die im 

Rahmen des Jungschützenkurses Feldschiessen und Obligatorisches bei einer fremden Sektion absolvieren, 

beteiligen sich in der Regel mit der Sektion ihrer Wohngemeinde am Winterschiessen. 

 

Art.5  Schiessprogramm 

 Scheibe A 10 

 2 Schuss Probe 

 5 Schuss Einzelfeuer 

 3 Schuss Seriefeuer 

 

Art.6  Stellungen  

Karabiner und Standartgewehre liegend-frei 

Freigewehre nicht liegend 

Sturmgewehre ab Zweibeinstütze  

Alle Veteranen und Seniorveteranen können mit Karabiner liegend-aufgelegt oder mit Freigewehren liegend-

frei schiessen. 

 

Art.7  Sektionswettkampf 

Für die Berechnung des Sektionsdurchschnittes zählen 2/3 jener Teilnehmer, die nach Art.4 für den 

Sektionswettkampf berechtigt sind. Bruchteile werden auf die nächste ganze Zahl auf- bzw. abgerundet. 

 

Anzahl 

Schützen 

2/3 Schnitt Zählende 

Resultate 

 Anzahl Schützen 2/3 Schnitt Zählende 

Resultate 

9 6.00 6  20 13.33 13 

10 6.67 7  21 14.00 14 

11 7.33 7  22 14.67 15 

12 8.00 8  23 15.33 15 

13 8.67 9  24 16.00 16 

14 9.33 9  25 16.67 17 

15 10.00 10  26 17.33 17 

16 10.67 11  27 18.00 18 

17 11.33 11  28 18.67 19 

18 12.00 12  29 19.33 19 

19 12.67 13  30 20.00 20 

 

Für jede Sektion gelten mindestens 6 Pflichtresultate, andernfalls wird sie nicht rangiert. Bei 

Punktgleichheit der Sektionen, gewinnt die Sektion der grösseren Beteiligung. 

 



Art.8  Wanderpreis/Einzelpreis 

Es wird ein Sektionswanderpreis abgegeben. Dieser fällt derjenigen Sektion zu, die ihn zum vierten mal 

gewinnt. Findet sich kein Spender für den neuen Wanderpreis, so werden die Kosten für die Beschaffung 

gleichmässig auf die Sektionen verteilt.  

Die durchführende Sektion wird auf eigene Kosten verpflichtet, dem Punkthöchsten jeder Sektion eine einfache 

Gabe abzugeben.  

Bei Punktgleichheit entscheidet dabei:  

1. Das bessere Seriefeuer 

2. Die besseren Einzelschüsse 

3. Das höhere Alter (bei J und JJ das jüngere Alter) 

Art.9  Kontrollpflicht 

Zur Besprechung des Sektionsresultates ist von einem Mitglied einer jeden beteiligten Sektion zu prüfen. 

Art.10  Ranglisten 

Von der durchführenden Sektion wird eine Sektions- und eine Einzelrangliste erstellt. Diese wird den Sektionen 

innert Wochenfrist zugesandt. Ein Auszug aus der Rangliste ist in der Oberbaselbieter Zeitung zu publizieren. 

 

Art.11  Inkraftsetzung 

Dieses Reglement wird durch zwei Delegierte der beteiligten Sektionen an einer eigens dazu einberufenen 

Sitzung genehmigt. Es kann auf diese Weise nach Bedarf auch geändert werden, wobei jedem Präsidenten das 

Recht zusteht, eine solche Sitzung einzuberufen. Für die Beschlussfassung gilt das einfache Mehr.  

Mit der Genehmigung des vorliegenden Reglements wird jenes vom 10. Januar 2010 ersetzt 

 

Niederdorf, 03. Februar 2018 

 

Schützengesellschaft Waldenburg  ______________________________ 

 

Schützengesellschaft Liedertswil  ______________________________ 

 

Schützenverein Niederdorf-Lampenberg      ______________________________ 

 

Freischützen Oberdorf   ______________________________ 

 

Schützengesellschaft Langenbruck  ______________________________ 

 

Schützengesellschaft Hölstein  ______________________________ 




